
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung des Amtsauschusses des Amtes Neverin vom 
23.03.2023 (VO-50-ZD-23-353) 

 
 
Top 9 Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung 
 
Einstimmig empfiehlt der Ausschuss für Wirtschaft, Entwicklung, Soziales und 
Personal dem Amtsausschuss, beide Beschlussvorlagen zum jetzigen Zeitpunkt 
abzulehnen, weil mit einer positiven Beschlussfassung eine Verpflichtung zur 
Übertragung des öffentlichen Teils der Amtsausschusssitzungen besteht, obwohl die 
technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Umsetzung derzeit nicht 
an allen Tagungsorten des Amtsausschusses bekannt bzw. gegeben sind.  
 
Weiter bestehen große Bedenken hinsichtlich eines On-Demand-Streamings 
abgelaufener Sitzungen. Erst wenn die technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen an allen Tagungsorten gegeben sind, kann ein Livestreaming der 
Sitzungen des Amtsausschusses gewährleisten werden. 
 
Gem. den Bestimmungen der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) sind die Sitzungen des Amtsausschusses grundsätzlich 
öffentlich. Aus diesem Zweck wird interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Pressevertretern bis dato die Möglichkeit eröffnet, an den Sitzungen im Sitzungssaal 
teilzunehmen.   
Um für Interessierte einen niederschwelligeren Zugang zu Amtsausschusssitzungen 
zu schaffen, besteht die Möglichkeit, die Sitzungen auch Live ins Internet (mit Bild 
und Ton) zu übertragen (Livestream) und ggf. zusätzlich für einige Zeit zu speichern 
(On-Demand-Streaming).  
Hierzu ist eine Änderung der Hauptsatzung des Amtes Neverin erforderlich (§ 2 Abs. 
3 Hauptsatzung des Amtes Neverin).  
Der Beratungsraum des Amtes Neverin ist mit Videokonferenzhardware (Kamera, 
Mikrofon, Lautsprecher und Monitor) ausgestattet, sodass sich die Kosten für die 
Umsetzung auf entsprechende Software und ggf. ein weiteres Mikrofon 
beschränken. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.000 €. Die erworbene Soft- und 
Hardware kann auch für andere Zwecke eingesetzt werden.  
 
 
Mitwirkungsverbot 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist 
kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.  
Beschluss: 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt die nachfolgende 
Änderungssatzung der Hauptsatzung des Amtes Neverin.  
                                              Artikel 1 — Änderung der Hauptsatzung, § 2 
§ 2 Abs. 3 wird nach Satz 1 wie folgt erweitert: 
Von den Redebeiträgen der Mitglieder des Amtsausschusses sowie des 
Amtsvorstehers im Rahmen der öffentlichen Amtsausschusssitzung können durch 
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das Amt Neverin Film- und Tonaufnahmen angefertigt werden, die im Internet live 
abgerufen (Livestreaming), für einige Zeit gespeichert und zeitversetzt abgerufen 
werden können (On-Demand-Streaming).  
Gleiches gilt für die Beschäftigten des Amtes Neverin, sofern sie sich in Ausübung 
ihrer Tätigkeit zu Wort melden. Für Personen die in Ausübung ihrer Rechte im Sinne 
des § 17 KV M-V (Einwohnerfragestunde) aufgenommen werden, ist eine vorherige 
schriftliche Einwilligung erforderlich.  
 
Artikel 2 – Inkrafttreten  
 
Die 2. Änderungssatzung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.  
  
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

16 13 0 0 10 3 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 18. Juli 2023 
 
 
 
Peter Enthaler 
Amt Neverin 
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